














• Einlagen und Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen (§ 244 UGB) des 
Kreditinstitutes sind. 

• Einlagen und Forderungen, für die der Einleger oder Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut auf individueller 
Basis Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage 
des Kreditinstitutes beigetragen haben. 

• Einlagen und Forderungen, die im Zusammenhang mit Geldwäscherei stehen. 
• Einlagen und Forderungen von Kredit- oder Finanzinstituten oder Wertpapierfirmen sowie von institutionellen 

Investoren wie Versicherungen, Investmentgesellschaften (Fonds), Pensions- und Vorsorgekassen u.ä.  
• Einlagen und Forderungen von Bund, Ländern und Gemeinden und vergleichbaren ausländischen 

Gebietskörperschaften. Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 93 ff, § 103h und § 
103k BWG über Einlagensicherung und Anlegerentschädigung, die wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. 

 
 
Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich 
 
Die oö. Raiffeisenbanken sowie die Raiffeisenlandesbank OÖ sind Mitglied beim Raiffeisen-Kundengarantiefonds OÖ. 
Dadurch werden alle Einlagen über den gesetzlichen Rahmen hinaus bis zu 100% garantiert. 
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